	HVA F-StB


HVA F-StB	LB SiGeKo


[bookmark: _Toc364083541][bookmark: _Toc401913599]Leistungen und Bewertung
für die
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
(SiGeKo)
gem. Baustellenverordnung

	
Inhaltsverzeichnis 
	Seite
A. Beschreibung der Planungsaufgabe	2
1. Allgemeines	2
2. Beschreibung der zu koordinierenden Objekte	2
3. Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers	3
4. Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente	3
B. Beschreibung der Grundleistungen	3
C. Beschreibung der Leistungen	4
1. Leistungen während der Planung der Ausführung	4
2. Leistungen während der Ausführung	6










[bookmark: _Toc490744086][bookmark: _Toc505775991][bookmark: _Toc505776007][bookmark: _Toc95144415][bookmark: _Toc218589118]A. Beschreibung der Planungsaufgabe

[bookmark: _Toc337719468][bookmark: _Toc490744087][bookmark: _Toc505775992][bookmark: _Toc505776008][bookmark: _Toc95144416][bookmark: _Toc218589119]1. Allgemeines

Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dienststätte Eberswalde, plant auf Grundlage des Planfeststellungsbeschlusses vom 13.12.2024 (mit dem Geschäftszeichen 110-21-501010102/2024-002) den Umbau des Knotenpunktes B158/ L31 zu einem Kreisverkehr. Die vorhandenen Anschlüsse aus Richtung West (B158 nach Ahrensfelde) und aus Richtung Nord (L31 nach Bernau) werden aufgrund des geplanten Kreisverkehrs auf einer Länge von 224 m und ca. 185 m umverlegt. Die vorhandenen Anschlüsse aus Richtung Osten (B158 nach Werneuchen) und aus Richtung Süden (Berliner Straße) werden im Wesentlichen im Bestand umgebaut und angepasst. In Abstimmung mit der Gemeinde Ahrensfelde wird ein Gehweg an der westlichen Seite der L31 und weiterführend nördlich der B168 bis zur Bahnhofsstraße mit geplant.
Der Knotenpunkt B158/ L31 befindet sich im Landkreis Barnim, in der Gemeinde Ahrensfelde, Ortsteil Blumberg.

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
(SiGeKo) gem. Baustellenverordnung.
Die Ausführungsplanung für das Projekt wird im I. Quartal 2026 begonnen. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im III. Quartal 2027 begonnen.

In der Planungsphase ist der gesamte Baustellenbereich einschließlich der bauzeitlichen Flächenbedarfe, der Flächen für Baustelleneinrichtungen, Arbeitsgerüste und Arbeitsräume usw. zu berücksichtigen.

[bookmark: _GoBack]Die Baumaßnahme soll unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Bauzeit wird auf 14 Monate geschätzt.
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Folgende Leistungsbilder sind Gegenstand des Projektes und hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes einzubinden:

☐	Objektplanung Ingenieurbauwerke
Beschreibung des/der Ingenieurbauwerks/e mit Ortsangaben.

☐	Fachplanung Tragwerksplanung
Beschreibung des Tragwerks.

X	Objektplanung Verkehrsanlage
Umgestaltung Knotenpunkt zum Kreisverkehr B158/ L31

☐	Fachplanung Technische Ausrüstung
Beschreibung der Technischen Ausrüstung eines Ingenieurbauwerkes und/oder eines Gebäudes mit Ortsangaben.

☐	Rückbau von Ingenieurbauwerken
Beschreibung des/der zurück zu bauenden Ingenieurbauwerks/e.

☐	Geotechnik von Gebäuden und Ingenieurbauwerken
Beschreibung von Geräteeinsatz, Personaleinsatz (z. B. Bedienungspersonal für Bohrgeräte, Verkehrssicherung) mit Ortsangabe

Die Planung umfasst den Ausbau der B 158 von Abschnitt 230, km 0,270 bis Abschnitt 220, km 4,115 und der L 31 von Abschnitt 010, km 0,000 bis Abschnitt 010, km 0,198 im Zuge der Umgestaltung des Knotenpunktes B 158/ L 31.

Beschreibung der Verkehrsanlage

· Damm von Bau km 0+110 bis km 0+280, im Durchschnitt 1,00 m Höhe
· Keine Schutzgebiete vorhanden
· Keine Besonderheiten bezüglich Lärm, Erschütterungen 

[bookmark: _Toc337719470][bookmark: _Toc490744089][bookmark: _Toc505775994][bookmark: _Toc505776010][bookmark: _Toc95144418][bookmark: _Toc218589121]3. Randbedingungen und Zwangspunkte, Leistungen des Auftraggebers

Die Leistungen des Auftragnehmers umfassen die erforderlichen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche.

Im Bereich des Vorhabens ist derzeit ein Bodendenkmal im Sinne des Gesetzes über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG) registriert: 
· BD 40560 Blumberg 5, 8 Schloss Neuzeit, Einzelfund slawisches Mittelalter, Kirche deutsches Mittelalter, Altstadt Neuzeit, Altstadt deutsches Mittelalter 

[bookmark: _Toc95144419][bookmark: _Toc218589122]4. Anforderungen an die zu übergebenden Daten und Dokumente
4.1 [bookmark: Text1]Die Planunterlagen, Beschreibungen, Berechnungen und Präsentationen sind dem Auftraggeber in digitaler Form (Planunterlagen im dwg-/dxf - Format sowie im pdf-Format; Beschreibungen und Berechnungen als Word- bzw. Excel-Datei im docx- bzw. xlsx-Format; Präsentationen als PowerPoint-Datei im pptx-Format) und
[bookmark: Kontrollkästchen3]	|X|	zusätzlich in analoger Form als kopierfähiger Farbausdruck (1-fach)
zu übergeben.
4.2 Digitale Bestands- und Objektdaten sind im OKSTRA-, IFC- bzw. SHAPE-Format zu übergeben.
4.3 Der Auftragnehmer hat die von ihm zu übergebenden Unterlagen im nötigen Umfang zu bearbeiten, u. a. normengerecht farbig und mit Planzeichen und Legende anzulegen sowie DIN-gerecht zu falten. Das Schriftfeld des Auftraggebers ist zu übernehmen.
4.4 Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als „Verfasser" zu unterzeichnen.

[bookmark: _Toc95144420][bookmark: _Toc218589123]B. Beschreibung der Grundleistungen

entfällt
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	1.01
	Analysieren der Planung
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	Sichten der Unterlagen aller technischen und organisatorischen Planungen (z. B. Objekt- und Fachplaner; Bauzeit, Verkehrsführung etc.) während der Planung der Ausführung in Bezug auf Sicherheits- und Gesundheitsrisiken;
Feststellen von Wechselwirkungen im Hinblick auf gemeinsame, gewerkbezogene, gegenseitige und bauablaufbedingte Gefährdungen sowie Gefährdungen aus dem Umfeld der Baustelle (z. B. Altlasten, Kampfmittel) auch unter Berücksichtigung der „Beschreibung der Planungsaufgabe“; 
Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse in schriftlicher und ggf. zeichnerischer Form mit Erläuterungen.
	
	

	1.02
	Koordinieren und Beraten hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes
	
	40
	
	h
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Koordinieren und Beraten von Auftraggeber und Planungsbeteiligten auf der Grundlage der Analyse:
Aufzeigen von Lösungsmöglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken bzw. Verbesserung von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken;
Ausarbeiten von Varianten zu Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen;
Beraten zur Wirtschaftlichkeit von Schutzmaßnahmen;
Zeichnerische Darstellung von Schutzmaßnahmen;
Mitwirken bei der Planung von Bauablauf, Bauverfahren, Baumethoden, Baustellenbetrieb und Baustelleneinrichtung während der Planung der Ausführung;
Mitwirken bei der Entwicklung der Bauphasen im Hinblick auf die Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen;
Mitwirkung bei der Ermittlung der jeweiligen Ausführungszeiten
Mitwirken bei der Ermittlung des Platzbedarfs für Bauverfahren und Verkehrsführung;
Beraten bei der Abstimmung von Bauausführungszeiten während der Planung der Ausführung zur Vermeidung von Gefahren, die durch ein zeitliches Nebeneinander hervorgerufen werden können;
Hinwirken auf das Berücksichtigen von Leistungen zu Sicherheits- und Gesundheitsschutz in Ausschreibungs-, Vergabe- und Bauvertragsunterlagen gem. RAB 30.
Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse in schriftlicher und ggf. zeichnerischer Form mit Erläuterungen
	
	

	1.03
	Erstellen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) 
	
	1
	
	psch
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Erstellen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans gem. Baustellenverordnung (BaustellV) nach RAB 31 auf der Grundlage der Analyse.
Abstimmen mit den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren weiterer berührter Baustellen.
Anpassen des SiGe-Plans während der fortschreitenden Planungsprozesse bzw. Leistungsphasen
Bekanntmachen und Erläutern des SiGe-Plans bei den Planungsbeteiligten
	
	

	1.04
	Erstellen der Baustellenordnung
	
	1
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	Erstellen einer projektspezifischen Baustellenordnung für Sicherheit und Gesundheitsschutz Anpassen der Baustellenordnung an die fortschreitenden Planungsprozesse bzw. Leistungsphasen
	
	

	1.05
	Erstellen der Unterlage für spätere Arbeiten (Baumerkmalsakte) > Bedarfsposition
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	Untersuchen der Analyse, der Planungs- bzw. Ausführungsunterlagen für spätere Arbeiten an der Baumaßnahme. Erstellen der Baumerkmalsakte gem. BaustellV nach RAB 32 mit den erforderlichen, bei möglichen späteren Arbeiten an der Baumaßnahme zu berücksichtigenden Angaben zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz.
Die notwendigen sicherheitstechnischen Einrichtungen für spätere bauteilbezogene Arbeiten im Sinne der Baustellenverordnung, d. h. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nach DIN 31051 sind aufzuzeigen und mit dem AG abzustimmen.
	
	

	1.06
	Teilnahme an Planungsbesprechungen
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	Teilnahme an übergeordneten Planungsbesprechungen der Gesamtmaßnahme auf Anforderung durch den AG;
Der AN erstellt für den Tagesordnungspunkt „SiGeKo“ das Protokoll. 

Dabei sind alle Kosten für diesen Termin wie Vorbereitung, An- und Abfahrt, Personalkosten und Spesen pauschal einzurechnen
Dauer der Besprechung: bis zu vier Stunden.
Es wird von drei Terminen ausgegangen.

Ort der Besprechung: nach Absprache, voraussichtlich
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg
Dienststätte Eberswalde
Tramper Chaussee 3
16225 Eberswalde
	
	

	1.07
	Sicherheitsbesprechungen > Bedarfsposition
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	Durchführen von Sicherheitsbesprechungen mit Dritten (z. B. Koordinatoren von DB, Verkehrsbetrieben, Versorgungsträgern, angrenzenden Baumaßnahmen) einschließlich der Organisation und Dokumentation;
Der AN erstellt das Protokoll.

Dabei sind alle Kosten für diesen Termin wie Vorbereitung, An- und Abfahrt, Personalkosten und Spesen pauschal einzurechnen
Dauer der Besprechung: bis zu vier Stunden.
Es wird von einem Termin ausgegangen

Ort der Besprechung: nach Absprache
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	Ortsbesichtigung gem. RAB 30
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	Durchführen von Ortsbesichtigungen zur visuellen Einschätzung des Baugeländes für alle Objekte der jeweiligen Leistungsbilder im Hinblick auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Über die Auswertung der Planungsunterlagen hinaus, sind alle dort nicht erfassten, für die Bearbeitung des Projektes bedeutsamen Gegebenheiten hinsichtlich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes in der Örtlichkeit zu erkunden.
Die Ergebnisse der Ortsbesichtigung sind bei der weiteren Bearbeitung zu berücksichtigen.
Der AN erstellt das Besichtigungsprotokoll. 

Dabei sind alle Kosten für diesen Termin wie Vorbereitung, An- und Abfahrt, Personalkosten und Spesen pauschal einzurechnen.
	
	

	1.09
	Mitwirken beim Fluchtwege- und Rettungswegekonzept
	
	1
	
	psch
	
	
	
	

	
	Mitarbeit bei der Erstellung, Fortschreibung und Ergänzung eines Flucht- und Rettungswegkonzeptes in Abstimmung mit dem AG 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Summe aus 1
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	2.01
	Erstellen der Vorankündigung
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	Erstellen der Vorankündigung gem. BaustellV für jeweils alle Baulose und nach Abstimmung mit dem AG der nach Landesrecht zuständigen Behörde (z. B. Gewerbeaufsichtsamt oder Amt für Arbeitsschutz) spätestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle übermitteln.
Vorankündigung sichtbar und witterungsgeschützt auf der Baustelle aushängen;
Anpassen der Vorankündigung bei wesentlichen Änderungen während der Bauzeit.
	
	

	2.02
	Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan)
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	Fortschreiben und anpassen des in der Planungsphase aufgestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans gem. BaustellV nach RAB 31 in Abstimmung mit dem AG und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren weiterer berührter Baustellen;
Bekanntmachen des SiGe-Plans und Einführen der Baubeteiligten in den SiGe-Plan;
Anpassen des SiGe-Plans bei Änderungen während der Bauausführung bzw. Änderung der Bauzeit;
Bekanntmachen des aktualisierten SiGe-Plans bei allen Beteiligten;
Hinwirken auf Berücksichtigung des SiGe-Plans
	
	

	2.03
	Fortschreiben der Baustellenordnung
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	Fortschreiben der in der Planungsphase aufgestellten projektspezifischen Baustellenordnung einschließlich eines Alarmierungsplanes und mit den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren weiterer berührter Baustellen und dem AG abstimmen.
Bei weiteren Änderungen während der Bauausführung bzw. Änderung der Bauzeit ist die Baustellenordnung anzupassen.
	
	

	2.04
	Fortschreiben der Unterlage für spätere Arbeiten (Baumerkmalsakte) > Bedarfsposition
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	Fortschreiben der Baumerkmalsakte gem. BaustellV nach RAB 32 für jeweils alle Baugewerke/Baulose unter Berücksichtigung der Plan- und Ausschreibungsunterlagen.
Abschließen der Baumerkmalsakte.
Die notwendigen, sicherheitstechnischen Einrichtungen für spätere bauteilbezogene Arbeiten im Sinne der Baustellenverordnung, d. h. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind aufzuzeigen und mit dem AG abzustimmen.
	
	

	2.05
	Koordinieren und Beraten hinsichtlich des Si-cherheits- und Gesundheitsschutzes, halbtags
> Bedarfsposition
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	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination während der Ausführungsphase gem. § 3 BaustellV konkretisiert in RAB 30 auf der Baustelle durchführen. Wahrnehmung der übertragenen Bauherrenaufgaben gem. BaustellV und entsprechend der Leistungsbeschreibung
Überwachung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes auf den Baustellen.
Informieren und Erläutern der erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen gegenüber allen Auftragnehmern (einschließlich der Nachunternehmer);
Hinwirken auf das Berücksichtigen von Leistungen zu Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Organisieren, Durchführen und Dokumentieren von Sicherheitsbesprechungen / -begehungen mit den an der Baumaßnahme Beteiligten bzw. Dritten (z. B. Berufsgenossenschaft, Bezirksregierung, Baufirmen, Feuerwehr)

Dabei sind alle Kosten für diesen Termin wie Vorbereitung, An- und Abfahrt, Personalkosten und Spesen pauschal einzurechnen
Dauer des Termins: bis zu vier Stunden.
	
	

	2.06
	Koordinieren und Beraten hinsichtlich des Si-cherheits- und Gesundheitsschutzes, ganztags
> Bedarfsposition
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	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination während der Ausführungsphase gem. § 3 BaustellV konkretisiert in RAB 30 Auf der Baustelle durchführen. Wahrnehmung der übertragenen Bauherrenaufgaben gem. BaustellV und entsprechend der Leistungsbeschreibung
Überwachung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes auf den Baustellen.
Informieren und Erläutern der erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen gegenüber allen Auftragnehmern (einschließlich der Nachunternehmer);
Hinwirken auf das Berücksichtigen von Leistungen zu Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Organisieren, Durchführen und Dokumentieren von Sicherheitsbesprechungen / -begehungen mit den an der Baumaßnahme Beteiligten bzw. Dritten (z. B. Berufsgenossenschaft, Bezirksregierung, Baufirmen, Feuerwehr)

Dabei sind alle Kosten für diesen Termin wie Vorbereitung, An- und Abfahrt, Personalkosten und Spesen pauschal einzurechnen
Dauer des Termins: über vier Stunden.
	
	

	2.07
	Teilnahme an Baubesprechungen
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	Teilnahme an übergeordneten Baubesprechungen der Gesamtmaßnahme auf Anforderung durch den AG;
Der AN erstellt für den Tagesordnungspunkt „SiGeKo“ das Protokoll.

Dabei sind alle Kosten für diesen Termin wie Vorbereitung, An- und Abfahrt, Personalkosten und Spesen pauschal einzurechnen
Dauer der Besprechung: bis zu vier Stunden.
Ort der Besprechung: vor Ort, Blumberg
Es wird von vier Terminen ausgegangen.
	
	

	
	Summe aus 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Summe aus 1 - 2
	
	



Hinweis zur Kalkulation der Zeiten für Beratungstermine:
1. Halbtägige Termine: => Bedarfsposition
Hinweis:
Die Zeitkalkulation hat sich wie folgt zusammenzusetzen:
je 1 Stunde Vorbereitung der Beratung
je 4 Stunden für halbtägige Beratungen
je 1 Stunde Nachbereitung
x Stunden Fahrzeit für An- und Abreise
Bsp.:
2 Stunden An- und Abreise für Büroleiter und Sicherheitsfachkraft
1 h + 4 h + 1 h + 2h = 8 h
Veranschlagt 4 Termine x 8h => 32 h
Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet.

2. Ganztägige Termine: => Bedarfsposition
Hinweis:
Die Zeitkalkulation hat sich wie folgt zusammenzusetzen:
je 1 Stunde Vorbereitung der Beratung
je 6 Stunden für ganztägige Beratungen
je 1 Stunde Nachbereitung
X Stunden Fahrzeit für An- und Abreise
Bsp.:
3 Stunden An- und Abreise für Büroleiter und Mitarbeiter
1 h + 6 h + 1 h + 3h = 11 h
Veranschlagt 2 Termine x 11h => 22 h
Nebenkosten werden nicht gesondert vergütet.


Bedarfspositionen:
Die als Bedarfsposition gekennzeichneten Leistungen sind zu verpreisen bzw. es sind die veranschlagten Stunden einzutragen.
Der Eintrag NEP oder ähnlich ist nicht zulässig.
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